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ANFRAGE 

  Vorlage-Nr.: F 19/0394 

CDU-Fraktion Datum: 25.07.2019 

Bearb.:  Müller-Schönemann, 
Petra 

Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss 12.08.2019 Anhörung 
 
 

Neues Stadtlogo Norderstedt, hier: Anfrage der CDU-Fraktion vom 25.07.2019 

 
 
Sachverhalt 

 
1. Woraus rechtfertigt sich eine völlige Neugestaltung des Logos der Stadt Norderstedt? 

 
2. a) Warum wurde das Thema im Nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses am 03. 

Juni 2019 behandelt? Gemäß Gemeindeordnung Schleswig Holstein (GO SH) bitten 
wir um eine verständliche Darlegung für die Öffentlichkeit. 
 
b) Ist diese Vorgehensweise durch den § 35 GO SH abgedeckt – also handelt es sich 
hier um Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner – und 
wenn ja, welches Kriterium trifft hier genau zu? 

 
3. a) Ist die Gestaltung eines Logos Aufgabe der Oberbürgermeisterin gemäß § 65 der 

GO SH und wenn ja, unter welchen Absatz fällt diese? 
 
b) Ist der Alleingang der Verwaltung mit der GO SH vertretbar? Hier wird vor allem 
auf den § 45b verwiesen, nach dem der Hauptausschuss verwaltungsleitendes Organ 
ist und von einer Entscheidung nicht nur in Kenntnis gesetzt werden kann, sondern 
mitbestimmen soll. 

 
4. Welche Kosten sind bisher für den Entwurf eines neuen Logos entstanden? 

 
5. Welche Kosten würden der Stadt und ihren Gesellschaften bei einer weiteren Umset-

zung entstehen (Werbeagentur, Druckerzeugnisse, Werbeschilder, Klebefolien…)? 
 

6. Sieht die Oberbürgermeisterin die Notwendigkeit, bei weiteren Überlegungen ein 
neues Logo einzuführen, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Norderstedt mit ein-
zubeziehen? Dieses vor allem vor dem Hintergrund einer bisher breiten Öffentlich-
keitsbeteiligung zu diesem Thema und der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger 
mit ihrer Stadt. 
 

7. Soll ein neues Logo ebenfalls für alle frei und ohne Genehmigungsprozesse zugäng-
lich und verwendbar sein und wenn nein, warum nicht? 
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Anlagen: 

 
Originalanfrage 
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